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Der Deutsche Juristinnenbund (djb) nimmt Einfluss auf aktuelle 
rechts- und sozialpolitische Fragestellungen. Sein Ziel ist die För-
derung der Wissenschaft durch Fortentwicklung des Rechts auf 
zwei wesentlichen Schwerpunktgebieten: der Gleichberechtigung 
und Gleichstellung der Frau in Gesellschaft, Beruf und Familie 
sowie der rechtlichen Absicherung der Lebenssituation von Kin-
dern und alten Menschen. Hierzu arbeitet der djb mit anderen 
Vereinigungen auch auf internationaler Ebene zusammen. 2000 
leistete der djb einen entscheidenden Beitrag zur Gründung der 
European Women Lawyers Association (EWLA).

Ständige Kommissionen des djb erarbeiten Stellungnahmen und 
Rechtsgutachten zu Themen wie:

n	 Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht
n	 Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht anderer  
	 Lebensgemeinschaften
n	� Strafrecht (einschließlich der Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und Kinder)
n	 Recht der sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich
n	 Verfassungsrecht, Öffentliches Recht, Gleichstellung
n	 Europa- und Völkerrecht

Aktivitäten
Die Mitglieder des djb profitieren von der Vernetzung und vom 
intensiven Wissensaustausch über gegenwärtige Rechtsfragen – 
etwa in überregionalen Seminaren, Vorträgen oder auf wissenschaft-
lichen Konferenzen. Eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen auch auf 
regionaler Ebene ermöglicht außerdem den persönlichen und beruf-
lichen Erfahrungsaustausch. Der djb wirkt durch Stellungnahmen 
und die Teilnahme an Anhörungen in Verfahren vor dem Bundesver-
fassungsgericht und den obersten Gerichten der Länder mit. Er wen-
det sich mit Anregungen und Kritik an die Parlamente, Regierungen 
und Verwaltungen des Bundes und der Länder sowie an die Medien. 
Er wird regelmäßig zu aktuellen Gesetzvorhaben gehört. 

Veröffentlichungen
Der Verband gibt verschiedene Publikationen heraus, darunter die 
„Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes“ (djbZ) und eine 
Schriftenreihe zu aktuellen frauenrechtspolitischen Fragestel-
lungen. Das 2005 erschienene „Juristinnenlexikon“ dokumentiert 
die persönliche und berufliche Geschichte „früher“ Juristinnen. 
Auf der Internetseite www.djb.de sind alle Arbeitsergebnisse 
abrufbar, daneben vermittelt sie einen Eindruck vom vielfältigen 

Deutscher Juristinnenbund e. V. 
Ein Netzwerk mit Einfluss

Verbandsleben. Die djb-Stellungnahmen belegen, warum und auf 
welchen Gebieten es auch heute noch unbedingt notwendig ist, die 
Gesetzgebung im Interesse von Frauen, Kindern und älteren 
Menschen mit frauenspezifischem und juristisch-fachlichem Blick 
zu begleiten. In Anerkennung hervorragender rechts- oder wirt-
schaftswissenschaftlicher Arbeiten vergibt der djb alle zwei Jahre 
den Marie-Elisabeth-Lüders-Wissenschaftspreis. 

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ist interessant für Juristinnen und Wirtschaftswis-
senschaftlerinnen, die sich mit Gesetzgebung, Frauenrechtspolitik 
und verwandten Themen befassen. Dies gilt ebenso, wenn sie diese 
Arbeit unterstützen möchten, ohne selbst aktiv zu werden. Auch 
junge Juristinnen sind im Netzwerk des djb gut aufgehoben. Über 
eigene Stammtische und Mailinglisten tauschen sie sich bundesweit 
über Fragen rund um Ausbildung, Berufseinstieg und Karriere aus. 

„Der Deutsche Juristinnenbund war und ist das Netzwerk meiner 
Wahl, wenn es darum geht, aktiv auf das rechts- und frauenpoli-
tische Geschehen in Deutschland und Europa Einfluss zu nehmen. 
Beachtlich, was der Verband in den Jahrzehnten seines Bestehens 
geleistet und erreicht hat.“ (Dr. h. c. Renate Jaeger, unabhängige 
Schlichterin der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, ehema-
lige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
Straßburg, Richterin des Bundesverfassungsgerichts a. D.)

Geschichte des djb
Der djb kann auf fast ein Jahrhundert der aktiven Mitgestaltung 
rechtlicher Rahmenbedingungen zurückblicken: 1914 gründeten 
engagierte Juristinnen den „Deutschen Juristinnenverein“, der die 
Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen erkämpfte, jedoch 
nach Hitlers Machtergreifung seine Arbeit einstellen musste. 1948 
fanden sich sieben engagierte Kolleginnen zur Nachfolgeorganisa-
tion des Deutschen Juristinnenvereins zusammen, die heute djb 
heißt. Zu den mittlerweile rund 2.800 Mitgliedern zählen u. a. Mi-
nisterinnen und Senatorinnen, Richterinnen des Bundesverfas-
sungsgerichts und an den obersten Bundesgerichten. Außerdem 
gehören zu ihnen zahlreiche in leitenden Positionen tätige Frauen 
in Wirtschaft, Justiz, Verwaltung und Wissenschaft.

Informationen zur Mitgliedschaft und Kontakt:
Deutscher Juristinnenbund, Bundesgeschäftsstelle, Anklamer Str. 
38, 10115 Berlin, Tel. +49 30 4432700, Fax +49 30 44327022, 
E-Mail geschaeftsstelle@djb.de, Web www.djb.de 
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CEDAW – Frauenrechtskonvention

Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau (Frauenrechtskonvention, CEDAW) gehört zu 
den neun internationalen Menschenrechtsverträgen. Mit 189 
(nicht immer vorbehaltlosen) Ratifikationen ist es von fast allen 
(193) Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen umzusetzen. Die-
ses internationale Instrument zum Schutz der Menschenrechte 
von Frauen verbietet die Diskriminierung von Frauen in allen 
Lebensbereichen und verpflichtet die Staaten zu Maßnahmen, 
um ihre gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen 
Bereichen rechtlich und faktisch sicherzustellen (Art. 2 der 
Frauenrechtskonvention). In Deutschland gilt die Frauenrechts-
konvention im Range eines Bundesgesetzes, auf das sich Frauen 
berufen können. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist grundsätzlich alle vier 
Jahre verpflichtet, dem Ausschuss der Frauenrechtskonvention 
einen Bericht über die zur Durchführung der Frauenrechtskon-
vention getroffenen Gesetzgebungs-, Gerichts-, Verwaltungs- 
und sonstigen Maßnahmen und die diesbezüglichen Fortschritte 
vorzulegen. Seit dem letzten Bericht 2008 hat Deutschland 
auf Verlangen des Ausschusses der Frauenrechtskonvention 
2011 einen sogenannten Zwischenbericht und am 5. Juni 2015 
einen kombinierten siebten und achten Staatenbericht für den 
Zeitraum 2007 bis 2014 vorgelegt. Diesen Bericht hat die Bun-
desregierung am 21. Februar 2017 vor dem CEDAW-Ausschuss 
präsentiert und verhandelt. Die Bilanz fiel positiv aus. Einen 
Tag vorher trugen Vertreterinnen der zivilgesellschaftlichen 
CEDAW-Allianz, die ca. 40 Mitglieder umfasst – u.a. den 
Deutschen Juristinnenbund e.V. (djb) –, vor dem Ausschuss 
der Frauenrechtskonvention kritisch vor mit Blick auf die 
mangelhafte Umsetzung der Gleichstellungspolitik. Viel Zeit 
stand nicht zur Verfügung, sodass eine Konzentration auf die 
Themen „Pflegearbeit“ und „Gewalt an Frauen“ sowie Quer-
schnittsthemen zu „Migration und Flucht“ erfolgte. 

Der Alternativbericht der CEDAW-Allianz, an dem mehrere 
Vertreterinnen des djb intensiv mitgewirkt haben, wurde am 
14. Dezember 2016 offiziell an die Bundesregierung übergeben 
und zeigt Handlungsbedarf auf, pars pro toto die Forderung 
nach besseren Konzepten für eine lebensphasenorientierte 
Arbeitszeitgestaltung und die Umsetzung der Verpflichtung 
durch die Bundesregierung, Frauen und Kindern, die Schutz vor 
Gewalt suchen, entsprechende Hilfe zu gewährleisten. In dem 
Alternativbericht steckt harte inhaltliche und Abstimmungs-
arbeit; djb-Mitglieder waren in Arbeitsgruppen zu diversen 
Themen aktiv, namentlich: Bildung und Rollenstereotype, 
Erwerbsleben, Teilhabe und Gender Budgeting, Gewalt gegen 
Frauen und Gesundheit.

An dieser Stelle möchten wir allen aktiven djb-Kolleginnen in 
den Arbeitsgruppen – Ruth Cohaus, Susanne Hüttmann-Stoll, 
Dr. Stefanie Porsche, Dr. Ulrike Spangenberg, Dr. Leonie Steinl 
und Marianne Weg – für die gute Arbeit und den unermüdli-

chen Einsatz großen Dank zollen. Der djb hat einen überaus 
wertvollen Beitrag geleistet und ist damit ein tragender Pfeiler 
des CEDAW-Alternativberichts geworden.

Auch wenn kein djb-Mitglied in der Arbeitsgruppe In-
ternationales vertreten war, möchten wir auf eine besondere 
(Mehr-)Arbeit im thematischen Zusammenhang aufmerksam 
machen. Der djb nahm die Übergabe des Alternativberichts am 
14. Dezember 2016 zum Anlass, um in Kooperation mit dem 
Frauensicherheitsrat (FSR) zu der Frage Stellung zu nehmen, 
wie die Umsetzung der UN-Sicherheitsratsagenda „Women, 
Peace and Security“ (WPSA) seitens der Bundesrepublik aus 
völkerrechtlicher Sicht zu bewerten ist. Es wurde Zeit. Es ist 
bereits seit mehr als zehn Jahren gängige Praxis des Ausschusses 
der Frauenrechtskonvention, die Vertragsstaaten nach ihren 
Umsetzungsbemühungen der WPSA zu befragen. Hier gehört 
der Dank Elisabeth V. Henn, die sich der Sache angenommen 
hat und drangeblieben ist. 

In dieser djbZ finden sie im Fokus Erläuterungen zur Be-
deutung der Frauenrechtskonvention, einen Bericht zu den 
Verhandlungen vor dem Ausschuss der Frauenrechtskonvention, 
die Empfehlungen des Ausschusses der Frauenrechtskonven-
tion (in englischer Sprachfassung) und eine Stellungnahme 
dazu sowie zwei vertiefende Darstellungen zu ausgewählten 
Themenbereichen aus dem Staatenberichtsverfahren.

Wir greifen abschließend den Appell der CEDAW-Allianz 
an die Bundesregierung auf: Jetzt handeln! Es bedarf der voll-
ständigen, umfassenden und inklusiven Umsetzung der Frau-
enrechtskonvention für alle Menschen, die aufgrund ihrer Ge-
schlechtszugehörigkeit diskriminiert werden.

Sabine Overkämping
Vorsitzende djb-Kommission Europa- und Völkerrecht

Dr. Katja Rodi
Stellvertretende Vorsitzende djb-Kommission Europa- und 
Völkerrecht, Mitglied der Redaktionsgruppe der CEDAW-Allianz 
sowie der Arbeitsgruppe „Bildung und Rollenstereotype“ 

Prof. Dr. Ulrike Lembke
Mitglied der djb-Kommission Europa- und Völkerrecht sowie des 
Arbeitsstabes zu reproduktiven Rechten; Sprecherin der Arbeits-
gruppe „Gewalt gegen Frauen“ und Mitglied der Arbeitsgruppe 
„Gesundheit“ der CEDAW-Allianz 
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